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§ 24p T-BSFV
 T-BSFV - Tiroler Bergsportführerverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.10.2021

(1) Wurde die Leistung eines Prüfungswerbers in einem oder mehreren der Prüfungsgegenstände mit „Nicht

genügend“ beurteilt, so darf er die Prüfung im betre5enden Gegenstand bzw. in den betre5enden Gegenständen

höchstens zweimal wiederholen. Beim Prüfungsgegenstand Sportklettertechnik an künstlichen und natürlichen

Kletterwänden darf die Zulassung zur Wiederholungsprüfung nur erfolgen, wenn der Prüfungswerber noch einmal am

entsprechenden Abschnitt des Ausbildungslehrganges teilgenommen hat.

(2) § 8 Abs. 2 und 3 gilt sinngemäß.

In Kraft seit 23.09.2021 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/t-bsfv/paragraf/8
file:///

	§ 24p T-BSFV
	T-BSFV - Tiroler Bergsportführerverordnung


